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IM NAMEN DES VOLKES 

GERICtITSBESCI-IEID 

des 

Prozessbevollmächtigte/r: 

In dem Rechtsstreit 

Klägers, 

DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Kaiserslautern, 
Richard-Wagner-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, 

gegen 

Beklagte, 

hat die 1. Kammer des Sozialgerichts für das Saarland ohne mündliche Verhand
lung am 9. Oktober 2020 gemäß§ 105 Sozialgerichtsgesetz (SGG) durch den 
Richter am Sozialgericht ...  als weiterer Aufsicht führender Richter 

für R e c h t erkannt: 

1. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 27.8.2019 in

der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10.12.2019 verurteilt,

dem Kläger über den 4.8.2019 hinaus Krankengeld nach Maßgabe der

gesetzlichen Vorschriften zu gewähren.

2. Die Beklagte hat dem Kläger die notwendigen außergerichtlichen Kos

ten zu erstatten.






















